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Leitsätze des Beschlusses 

1. Vorläufiger Rechtsschutz — Aussetzung des Vollzugs — Einstweilige Anordnungen — 
Voraussetzungen — Dringlichkeit — Schwerer und nicht wiedergutzumachender 
Schaden, der unmittelbar eintreten kann — Begriff 
(Artikel 242 EG und 243 EG; Verfahrensordnung des Gerichts, Artikel 104 § 2) 

2. Vorläufiger Rechtsschutz — Aussetzung des Vollzugs — Aussetzung der Verpflichtung, 
als Voraussetzung für die Abwendung der sofortigen Beitreibung einer wegen Versto
ßes gegen die Wettbewerbsregeln verhängten Geldbuße eine Bankbürgschaft zu stel
len — Abwägung der widerstreitenden Interessen 
(Artikel 242 EG; Verfahrensordnung des Gerichts, Artikel 104 § 2) 
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-191/98 R II 

1. Zur Erfüllung der Voraussetzung für 
eine Aussetzung des Vollzugs oder den 
Erlaß einstweiliger Anordnungen, die 
darin besteht, daß dem Antragsteller 
ein schwerer und nicht wiedergutzu
machender Schaden droht, braucht das 
unmittelbare Bevorstehen des Schadens 
nicht mit absoluter Sicherheit nachge
wiesen zu werden. Insbesondere wenn 
die Entstehung des Schadens vom Ein
tritt einer Reihe von Faktoren abhängt, 
genügt es, daß er mit einem hinrei
chenden Grad von Wahrscheinlichkeit 
vorhersehbar ist. 

2. Bei der Festlegung der Bedingungen für 
die Aussetzung des Vollzugs der einem 
Unternehmen auferlegten Verpflich
tung, der Kommission als Vorausset
zung für die Abwendung der sofortigen 
Beitreibung einer wegen Verstoßes ge
gen die Wettbewerbsregeln festgesetz
ten Geldbuße eine Bankbürgschaft zu 
stellen, hat der Richter der einstweili
gen Anordnung die verschiedenen In
teressen abzuwägen, insbesondere das 
Interesse der Gemeinschaft, im Fall der 
Klageabweisung die Geldbuße beitrei
ben zu können, und, allgemeiner, das 
öffentliche Interesse an der Erhaltung 
der Abschreckungswirkung der von der 
Kommission festgesetzten Geldbußen. 
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